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Hier stoBen wir nun aber mit Kuno von Wiilflingen, nach unsern Dar-
legungen einem Vetter Liitolds von Affoltern, zusammen. Das fiihrt
zwingend zum Schluf3, daf3 auch hier die Giiter aus gemeinsamer Quelle
stammen, dal3 sie Erbgiiter Willebirgs sind. Die Abtretungen in Kerns und
Buochs an Muri haben schon vor 1064 stattgefunden, also vielleicht schon
anldBlich der Giterteilung zwischen den Regensbergern und Sellenbiiren.
KKuno von Achalm fihlte sich offenbar Allerheiligen meht verbunden als
den bevorzugten Klostern sciner Sellenbiirener Verwandten. Aber die Weg-
gabe des Gutes in Kerns mag doch damit zusammengehangen haben, dal3
der iibrige Besitz an Muri und St. Blasien gegangen war. Doch wird dies
sicher nicht sein einziger Besitz in Unterwalden gewesen sein. Wenn man
das Land schon bedeutend genug fand, dall man mehrere Erben daran be-
teiligte, so darf man doch auch etwa gleiche Ausstattung annchmen. Wem
aber Kunos Giiter nach seinem kinderlosen Absterben zufielen, konnen wir
nicht sagen. Sind sie den andern grundbesitzenden Klostern, dem Stift
Beromiinster oder dem Kloster Luzern zugute gekommen? Es fehlen Tra-
ditionsnotizen.

Wichtiger ist die Frage, wie Willebirg von Wilflingen-Ebersberg zu
Giitern in Unterwalden gekommen ist™.

7. Die Wiilflinger Erbgiiter um Winterthur

In der Hunfried-Urkunde steht noch eine Gruppe von Zeugen, die einen
weiteren, bisher nicht beriicksichtigten Raum vertritt. Es sind: Zinpelin,
Landolt, Zibo und Bernger von Illnau, Folkerat, Herhart und Herthart von
Weillingen und Wiprecht von First (Gem. Illnau). Diese Orte umschreiben
ein Gebiet zwischen T6B und Kempt. Man wird wiederum die Frage stellen
miissen, ob es sich um ein weiteres Erbteil Willebirgs handelt. Nachdem wir
den Erbteil Ottos umfassend vetfolgt haben, witd man sich nochmals den
Achalmer zuwenden miissen, um so mehr, als das Gebiet siidlich an den
Achalmer Teil der Willebirgschen Herrschaft anschlieBt. Tatsichlich gibt
es unter den Kindern Adelheids, neben Mechthild von Horburg, noch eine
Tochter, welche Erbanspriiche stellen konnte. Es war Willebirg, die Gattin
Wernets von Groningen. Von ihrem Sohn, Graf Werner, heif3t es, daB er
nach Erbrecht einen héheren Anspruch stellen konnte?2, Wenn er dann auch,

! Biirgissers Annahme, daf3 die Sellenbiiren schon Ende des 10. und Anfang des 11. Jahr-
hunderts sich in Unterwalden festgesetzt und die ErschlieBung vorangetrieben hitten, fillt damit

dahin. Diese Aufgabe mufl man nun ihren Vorgingern zuschreiben.
2 MG 55 fo, S.76,
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im Gegensatz zu den Horburgern, auf die Zwiefalten Gbergebenen Glter
verzichtete, so ist doch nicht anzunehmen, dal} er leer ausging. Mechthild
von Horburg war ja von Anfang an mit Mompelgarder Erbgut im Elsal3
ausgestattet worden, sicher hat auch Willebirg etwas erhalten. Thr An-
teil wird nun durch die genannten Zeugen umschrieben. Es handelt sich,
wie die Nennung der Orte deutlich zeigt, um ein Kernstick der spi-
teren Grafschaft Kyburg. Willebirgs Gatte Werner von Groningen aber
ist niemand anders als der Sohn Werners von Winterthur, und iiber
diese Verbindung ist das Gut an Kyburg gelangt. Doch ehe wir darauf
eingehen und in die Erorterung der Herren von Winterthur eintreten, ist
die Frage zu beantworten, weshalb denn dieses Kernstick nicht schon in
deren Hinden war und ihnen erst zugebracht werden multe, mit andern
Worten: es gilt abzukliren, auf welche Weise Willebirg von Wilflingen-
Ebersberg zu dem ausgedehnten Besitz im Zirichgau kam, der auf dem
Erbwege zum Hausgut verschiedener Familien wurde.

8. Die Herkunft des Besitzes Willebirgs von Ebersberg-
Wiilflingen

Eine Ubernahme der Giiter auf dem normalen Erbwege erscheint zum
vornherein ausgeschlossen, denn um Hausgut von Willebirgs Vater, Graf
Ulrich von Ebersberg, kann es sich nicht handeln; es kann aber auch nicht
zugebrachtes Gut ihrer Mutter sein, denn sie entstammte ebenfalls cinem
bayrischen Adelshaus, dem der Eppensteiner. Dafiir, dal3 die Giiter schon
in einer fritheren Generation dutch eine Frau an die Ebersberger Grafen
gekommen wiren, fehlt jeder Anhaltspunkt, und es miflten in einem sol-
chen Falle doch auch Spuren ilterer Beziechungen der Ebersberger in unsere
Gegend greifbar sein. Vielmehr kennen wir gerade aus dem Raume um
Winterthur die Grundherren des 10. und frithen 11. Jahrhunderts, nimlich
einerseits die Grafen von Nellenburg und anderseits Werner von Kyburg,
auch Wezel genannt.

Die Hinreihung Werners von Kyburg ins Haus der Herren von Winter-
thur ist bisher nicht gelungen. Diese Frage wird im nichsten Abschnitt ge-
klart. Hier soll zunichst nur festgehalten werden, dal er der Erbe der Giiter
gewesen ist, die nach der Petershauser Chronik Liitfried aus dem Hause der
Udalrichinger nach der Mitte des 10. Jahrhunderts tibernommen hat.

Werner von Kyburg ist in die Geschichte cingegangen als der unerbitt-
liche Rebell, der, zusammen mit Herzog Etnst von Schwaben, seit 1025
gegen Konig Konrad II. auftrat. Er gilt mit Recht als die Seele des Wider-

53



	Die Wülflinger Erbgüter um Winterthur

